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Aufhebungsvertrag

[bookmark: Text1]Zwischen 		     

[bookmark: Text2]Adresse:   	     

[bookmark: Text3]vertreten durch   	     

nachstehend Dienstgeber genannt, 

und

[bookmark: Geschlecht][bookmark: Text4][bookmark: Text5]      , geboren am      

[bookmark: Text6]Adresse:      

nachstehend  genannt, wird gemäß § 33 KAO folgender Aufhebungsvertrag geschlossen:


§ 1
Beendigung

[bookmark: Text7][bookmark: Text8][bookmark: Text9]Das zwischen den Vertragsschließenden seit       bestehende Arbeitsverhältnis (Dienst- / Arbeitsvertrag vom      ) wird im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf des       beendet.

Oder

[bookmark: Text10][bookmark: Text11][bookmark: Text12]Die Parteien sind sich einig, dass das zwischen ihnen seit       bestehende Arbeitsverhältnis (Dienst- / Arbeitsvertrag vom      ) einvernehmlich unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist auf Veranlassung des Dienstgebers aus betriebsbedingten Gründen mit Ablauf des       enden wird.


§ 2
Urlaub, Freistellung von der Arbeitsleistung

[bookmark: Text13][bookmark: Text14] nimmt den restlichen,  zustehenden Erholungsurlaub in der Zeit vom       bis       zusammenhängend und ununterbrochen in natura in Anspruch. Anschließend wird  bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung der vertragsgemäßen Vergütung widerruflich von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt. Der Dienstgeber behält sich vor,  während der Restlaufzeit des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise vertragsgemäß zu beschäftigen. Während der Zeit der Freistellung muss sich  den Wert desjenigen anrechnen lassen, was  infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung  Dienste erwirbt oder böswillig unterlässt (§ 615 S. 2 BGB). 

oder

 Beschäftigte  wird ab sofort bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Anrechnung sämtlicher noch ausstehender Urlaubsansprüche unter Fortzahlung der vertragsgemäßen Vergütung unwiderruflich von  Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt. Während der Zeit der Freistellung hat  Beschäftigte das Wettbewerbsverbot nach § 60 HGB weiterhin zu beachten und muss sich  Beschäftigte den Wert desjenigen anrechnen lassen, was  infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder böswillig unterlässt (§ 615 S. 2 BGB). 

oder (falls keine widerrufliche oder unwiderrufliche Freistellung erfolgen soll)


§ 2
Urlaub

 Beschäftigte nimmt den restlichen,  zustehenden Erholungsurlaub in der Zeit bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.


§ 3
Abfindung vorzeitige Beendigung

[bookmark: Text15](1) Für den Verlust des Arbeitsplatzes und des sozialen Besitzstandes zahlt der Dienstgeber  Beschäftigten eine Abfindung entsprechend §§ 9, 10 Kündigungsschutzgesetz in Höhe von €       brutto. 
[bookmark: Text16]Der Anspruch auf die Abfindung entsteht mit Abschluss dieser Vereinbarung und ist vererblich Der sich aus dem Abfindungsbetrag ergebende Nettobetrag wird am       zur Zahlung fällig. 

oder

[bookmark: Text17][bookmark: Text18](1) Wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlt der Dienstgeber  Beschäftigten eine am       fällige Abfindung gemäß § 8 Sicherungsordnung – KAO in Höhe von €       brutto.

[bookmark: Text19][bookmark: Text20](2)  Beschäftigte hat die Option, das Arbeitsverhältnis abweichend von der Regelung in § 1 unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von       vorzeitig zu beenden. Diese Option ist durch entsprechende Erklärung unter Beachtung der Schriftform im Sinne des § 623 BGB auszuüben. Im Falle der vorzeitigen Beendigung zahlt der Dienstgeber  Beschäftigten die bis zum ursprünglich vorgesehenen Beendigungstermin noch ausstehenden Bruttomonatsgehälter in Höhe von       als zusätzliche Abfindung mit der Maßgabe, dass die Gesamtabfindung am 16. des Monats nach dem Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig wird. Macht  Beschäftigte von der Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung Gebrauch, so gilt der Zeitpunkt, zu dem das Arbeitsverhältnis beendet wird, als Beendigungstermin im Sinne des § 1 dieser Vereinbarung.

(3)  Beschäftigten ist bekannt, dass verbindliche Auskünfte über steuerrechtliche Folgen nur das zuständige Finanzamt bzw. ein Steuerberater erteilen kann.


§ 4
Hinweis auf sozialversicherungsrechtliche Folgen

(1) Gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB III) sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet, zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit frühzeitig vor Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses nach einer anderen Beschäftigung zu suchen. Sie sind gemäß § 38 Abs. 1 SGB III weiter verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Dies kann persönlich bei der örtlichen Agentur für Arbeit oder über die Website der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de erfolgen. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Wird dieser Meldepflicht nicht nachgekommen, so erfolgt eine Sperrzeit von einer Woche beim Bezug von Arbeitslosengeld. Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld wird um diesen Zeitraum gemindert (§§ 38 Abs. 1, 148 Abs. 1 Nr. 3, 159 Abs. 1 Nr. 9, 159 Abs. 6 SGB III).

(2)  Beschäftigten ist bekannt, dass verbindliche Auskünfte über Art, Höhe und Dauer von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sowie über weitere mögliche Sperrfristen bzw. Ruhenszeiträume nur die zuständige Arbeitsverwaltung erteilen kann und hat sich daher selbst bei den zuständigen Stellen, beispielsweise der Agentur für Arbeit, darüber informiert.


§ 5
Zusätzliche Altersversorgung

Infolge des Aufhebungsvertrages können Einbußen in der zusätzlichen Altersversorgung entstehen. 

Bei Nichterfüllung der Wartezeit (60 Versicherungsmonate) besteht keinerlei Anspruch auf Zusatzversorgungsrente, bei weniger als 120 Versicherungsmonaten kein Anspruch auf Bonuspunkte.
Im Falle einer freiwilligen Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) kann diese durch Antrag an die ZVK innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Dienstverhältnisses fortgesetzt werden.

 Beschäftigten ist bekannt, dass verbindliche Auskünfte hierüber nur die Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Karlsruhe geben kann.


§ 6
Jahressonderzahlung

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1.12. besteht kein Anspruch auf Jahressonderzahlung. 


§ 7
Zeugnis

Der Dienstgeber erteilt  Beschäftigten ein wohlwollendes, qualifiziertes Zeugnis.


§ 8
Verschwiegenheit

 Beschäftigte ist auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet, alle ihr während  Tätigkeit für den Dienstgeber zur Kenntnis gelangten dienstinternen Vorgänge nach dem Ausscheiden geheim zu halten, § 3 Abs. 1 KAO.


§ 9
Rückgabe von Unterlagen und sonstigen Gegenständen; Löschen von Daten

[bookmark: Text21](1)  Beschäftigte wird jegliches in  Besitz befindliche Eigentum des Dienstgebers sowie alle  von dem Dienstgeber oder Dritten im Hinblick auf  Arbeitsverhältnis überlassenen Gegenstände an  letzten Arbeitstag an den Dienstgeber zurückgeben. Gleiches gilt für alle Datenträger, Materialien und Unterlagen, die in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, sowie etwaige Kopien hiervon. Die Verpflichtung zur Rückgabe umfasst insbesondere auch      ..

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Verpflichtung ist ausgeschlossen.


§ 10
Auskunftspflicht nach Vertragsende

 Beschäftigte wird auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Nachfragen des Dienstgebers in Zusammenhang mit  bisherigen Tätigkeit beantworten und auf ausdrücklichen Wunsch schriftlich Auskunft über alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäftsvorgänge erteilen.


§ 11
Erledigungsklausel

(1) Mit dem Abschluss und der Erfüllung der vorstehenden Vereinbarung sind alle wechselseitigen Ansprüche aus und in Verbindung mit dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung, gleich welchen Rechtsgrundes, ob bekannt oder unbekannt, abschließend erledigt und abgegolten. Weitere Ansprüche können weder vom Dienstgeber, noch von  Beschäftigten geltend gemacht werden.

(2) Die Parteien sind sich darüber einig, dass  Beschäftigte  Urlaub vollständig in natura in Anspruch genommen hat.


§ 12
Schriftform

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die einvernehmliche Aufhebung, Änderung oder Ergänzung des vorstehenden Schriftformerfordernisses.



§ 13
Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Vereinbarung im Übrigen unberührt. In diesem Fall soll anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende, wirksame Regelung getroffen werden.


§ 14
Sonstiges

Der Dienstgeber erhält zwei Fertigungen,  Beschäftigte eine Fertigung dieses Vertrages.


_______________________		________________________________
(Ort, Datum)					(Dienstgeber)



_______________________		________________________________
(Ort, Datum)					()	


Ich bestätige den Empfang einer Ausfertigung dieses Vertrages. Außerdem bestätige ich, dass mir vor Vertragsunterzeichnung eine Bedenkzeit von drei Arbeitstagen ab der Aushändigung des ersten Vertragsangebots eingeräumt wurde.



_______________________		________________________________
(Ort, Datum)					()




